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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Kerstin Schrey-
er-Stäblein, Joachim Unterländer, Norbert Dünkel, 
Judith Gerlach, Dr. Gerhard Hopp, Thomas Huber, 
Hermann Imhof, Michaela Kaniber, Martin Neu-
meyer, Dr. Hans Reichhart, Barbara Stamm, Stef-
fen Vogel und Fraktion (CSU) 

Bessere Teilhabe jetzt! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Landtag begrüßt grundsätzlich die Vorlage eines 
Gesetzentwurfs zum Bundesteilhabegesetz durch die 
Bundesregierung. 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich im Rah-
men des Beteiligungs- und Anhörungsverfahrens für 
weitere Verbesserungen aktiv einzusetzen. 

Im Einzelnen: 

─ Der berechtigte Personenkreis für die Eingliede-
rungshilfe nach § 99 SGB IX (neu) – Behinderten-
begriff – muss praktikabel gestaltet werden: Er-
hebliche Teilhabebeschränkungen sollen vorlie-
gen, wenn Unterstützungsbedarf in fünf von neun 
Lebensbereichen benötigt wird. Dies kann bei ver-
schiedenen Behinderungen und Lebenssituatio-
nen (z.B. Bildungsmaßnahmen) nicht sicherge-
stellt werden. Die Ermessensregelung nach § 99 
Abs. 1 Satz 3 SGB IX (neu) ist hier zwar grund-
sätzlich ein erster Schritt, löst aber nicht das Prob-
lem des berechtigten Personenkreises. Hierzu 
müssen Alternativen entwickelt werden, wie z.B. 
die bereits diskutierte Heranziehung bisheriger 
Definitionen in einer bestimmten Übergangsphase. 

─ Die Schnittstellenproblematik (eines der größten 
Defizite in unseren sozialen Sicherungssystemen) 
zwischen den Leistungen der Pflegeversicherung, 
der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe 
muss wesentlich besser gelöst werden. Dafür 
muss § 91 Abs. 3 SGB IX (neu) umformuliert wer-
den. Die Zuordnung zur Pflege oder Eingliede-
rungshilfe hat nach dem individuellen Bedarf und 
nicht pauschal zu erfolgen. 

─ Der Teilhabe- und Pflegebedarf in allen Lebensbe-
reichen und den verschiedenen Wohnformen muss 
umfassend gedeckt werden. Dies ist beim Ver-
hältnis von Eingliederungshilfe und Pflegeleistun-
gen zu berücksichtigen. 

─ Die Teilhabe am Arbeitsleben insbesondere auch 
für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf 
darf nicht durch die Zugangsbeschränkung der 
Werkstätten für Menschen mit Behinderung (Min-
destmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeit) be-
schränkt werden. 

─ Es ist sicherzustellen, dass die anderen Leistungs-
anbieter neben den Werkstätten, die gleichen ho-
hen Qualitätsstandards zu erfüllen haben wie die 
Werkstätten. Dies gilt auch für die Anwendung der 
Werkstätten-Mitwirkungsverordnung (WMVO). 

─ Sichergestellt werden muss auch, dass die Men-
schen mit Behinderung in geeigneter Form wei-
terhin beim Teilhabeplanverfahren Mitsprachemög-
lichkeiten erhalten. Unabhängig vom Teilhabe- bzw. 
Gesamtplanverfahren ist zu gewährleisten, dass 
Fachausschüsse in ihrer jetzt existierenden Form 
und Funktion aufrechterhalten bleiben. Dazu müs-
sen auch von Seiten des Freistaats Bayern die 
entsprechenden Voraussetzungen im Rahmen der 
gesetzlichen Möglichkeiten getroffen werden. 

 

 

Begründung: 

Das Bundesteilhabegesetz ist Teil des Koalitionsver-
trags. Hierdurch sollen die Ziele der Selbstbestim-
mung von Menschen mit Behinderung, der Wahlfrei-
heit ihrer Leistungen, die Ziele der UN-Behinderten-
rechtskonvention und notwendige Reformen der Ein-
gliederungshilfe erreicht werden. 

Der gegenwärtige Gesetzentwurf setzt diese Ziele nur 
unzureichend um. Es wird begrüßt, dass im Rahmen 
der Verbändeanhörung Anregungen wie die Beibehal-
tung der örtlichen Zuständigkeit für Leistungen der 
Eingliederungshilfe durchgesetzt wurden. Das reicht 
aber nicht aus. Durch das Gesetz darf es keinesfalls 
zu Verschlechterungen für Menschen mit Behinde-
rung und zur Gefährdung bewährter Strukturen und 
Instrumente kommen. Leistungseinschränkungen und 
Leistungskürzungen darf es nicht geben. Generell 
dürfen sich die Standards in der Eingliederungshilfe 
und damit auch die Angebote für Menschen mit Be-
hinderungen nicht verschlechtern. 

 



(Unruhe)

Ich darf Sie noch einmal höflich bitten, die Plätze ein-
zunehmen.

(Anhaltende Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Wir fahren mit der Abstimmung fort. Es geht um den
Dringlichkeitsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN auf Drucksache 17/12614. Wer dem
Dringlichkeitsantrag der GRÜNEN seine Zustimmung
geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. –
Das sind die Fraktionen der SPD und von BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen! – Die Fraktio-
nen der CSU und der FREIEN WÄHLER. Stimment-
haltungen? – Sehe ich keine. Damit ist dieser
Dringlichkeitsantrag abgelehnt.

Ich komme damit zum Dringlichkeitsantrag der FREI-
EN WÄHLER auf Drucksache 17/12627. Dazu ist eine
zweigeteilte Abstimmung über den ersten Absatz und
über den zweiten Absatz beantragt worden. 

Ich lasse jetzt über den ersten Absatz des Dringlich-
keitsantrags der FREIEN WÄHLER abstimmen. Wer
dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist
die Fraktion der FREIEN WÄHLER. Gegenstimmen! –
Die Fraktionen der CSU, der SPD und von BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN. Damit ist dieser Teil des An-
trags abgelehnt. 

Dann lasse ich über den zweiten Absatz dieses An-
trags der FREIEN WÄHLER abstimmen. Wer dafür
ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die
Fraktionen der SPD, der FREIEN WÄHLER und von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen! – Die
Fraktion der CSU. Damit ist auch dieser Dringlich-
keitsantrag abgelehnt. 

Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksachen
17/12615 mit 17/12621 sowie 17/12628 und 17/12629
werden in die zuständigen federführenden Ausschüs-
se verwiesen.

Ich rufe Tagesordnungspunkte 7 bis 9 gemeinsam
auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten Margarete
Bause, Ludwig Hartmann, Jürgen Mistol u. a. und
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
zur Änderung des Bestattungsgesetzes
(Drs. 17/8884)
- Zweite Lesung -

und

Gesetzentwurf der Abgeordneten Markus
Rinderspacher, Dr. Paul Wengert, Prof. Dr. Peter
Paul Gantzer u. a. und Fraktion (SPD)
zur Änderung des Bestattungsgesetzes
Bekämpfung ausbeuterischer Kinderarbeit bei der
Grabsteinherstellung (Drs. 17/10925)
- Zweite Lesung -

und

Gesetzentwurf der Staatsregierung
Gesetz zur Bekämpfung ausbeuterischer
Kinderarbeit bei der Grabsteinherstellung
(Drs. 17/10903)
- Zweite Lesung -

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Die Gesamt-
redezeit der Fraktionen beträgt gemäß der Vereinba-
rung im Ältestenrat 24 Minuten. Die Redezeit der
Staatsregierung orientiert sich dabei an der Redezeit
der stärksten Fraktion. Erster Redner ist Herr Kollege
Mistol von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.
Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort.

Jürgen Mistol (GRÜNE): (Vom Redner nicht autori-
siert) Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Im
April 2009 beschloss der Nürnberger Stadtrat, dass
auf städtischen Friedhöfen nur noch Grabsteine auf-
gestellt werden dürfen, die in der gesamten Wert-
schöpfungskette nachweislich ohne ausbeuterische
Kinderarbeit im Sinne der ILO-Konvention Nr. 182
hergestellt wurden.

Was danach kam, ist hinlänglich bekannt. Dass die
Mühlen der Politik mitunter furchtbar langsam mahlen,
obwohl man sich in der Sache einig ist, zeigt sich an
den vorliegenden Gesetzentwürfen sehr deutlich. Es
brauchte nicht nur mehr als sieben Jahre, sondern
auch zahlreiche Initiativen insbesondere der Opposi-
tion, von den GRÜNEN und der SPD. Beschlüsse des
Landtags und Absichtserklärungen der Staatsregie-
rung waren vorhanden, bis hier und heute endlich ein
Verbot von Grabmalen vorgenommen wird, die durch
Kinderarbeit entstanden sind.

Kolleginnen und Kollegen, am 12. Juni war der Welt-
tag gegen Kinderarbeit. Nach Schätzungen von
UNICEF, ILO und Weltbank sind aktuell 168 Millionen
Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 17 Jahren
Kinderarbeiter. Mehr als die Hälfte davon leiden unter
Arbeitsbedingungen, die gefährlich und ausbeuterisch
sind. Dabei haben sich fast alle Staaten der Welt dazu
verpflichtet, jegliche Form der Kinderarbeit bis 2025
vollständig abzuschaffen. Auch wenn Gesetze allein
nicht ausreichen, um Kinderarbeit zu bekämpfen, sind
sie doch wichtig und senden eine klare Botschaft aus.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und 
Integration 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, 
Kerstin Schreyer-Stäblein, Joachim Unterländer u.a. und 
Fraktion (CSU) 
Drs. 17/12629 

Bessere Teilhabe jetzt! 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass im letzten Spiegelstrich in 
Satz 2 die Wörter „Unabhängig vom Teilhabe- bzw. Gesamtplan-
verfahren“ durch die Wörter „Zur Unterstützung des Gesamtplan-
verfahrens“ ersetzt werden. 

 

Berichterstatter: Joachim Unterländer 
Mitberichterstatterin: Kerstin Celina 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Arbeit und 
Soziales, Jugend, Familie und Integration federführend zuge-
wiesen. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen 
hat den Dringlichkeitsantrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 57. Sitzung am 24. November 2016 beraten und e i n -
s t im m i g  mit der in I. enthaltenen Änderung Zustimmung 
empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den 
Dringlichkeitsantrag in seiner 137. Sitzung am 7. Dezember 
2016 mitberaten und e i n s t im m ig  der Beschlussempfeh-
lung des federführenden Ausschusses zugestimmt. 

Joachim Unterländer 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sit-
zung beraten und beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Thomas 
Kreuzer, Kerstin Schreyer, Joachim Unterländer, 
Norbert Dünkel, Judith Gerlach, Dr. Gerhard Hopp, 
Thomas Huber, Hermann Imhof, Michaela Kaniber, 
Martin Neumeyer, Dr. Hans Reichhart, Barbara 
Stamm, Steffen Vogel und Fraktion (CSU) 

Drs. 17/12629, 17/14684 

Bessere Teilhabe jetzt! 

Der Landtag begrüßt grundsätzlich die Vorlage eines 
Gesetzentwurfs zum Bundesteilhabegesetz durch die 
Bundesregierung. 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich im Rah-
men des Beteiligungs- und Anhörungsverfahrens für 
weitere Verbesserungen aktiv einzusetzen. 

Im Einzelnen: 

─ Der berechtigte Personenkreis für die Eingliede-
rungshilfe nach § 99 SGB IX (neu) – Behinderten-
begriff – muss praktikabel gestaltet werden: Er-
hebliche Teilhabebeschränkungen sollen vorlie-
gen, wenn Unterstützungsbedarf in fünf von neun 
Lebensbereichen benötigt wird. Dies kann bei ver-
schiedenen Behinderungen und Lebenssituatio-
nen (z.B. Bildungsmaßnahmen) nicht sicherge-
stellt werden. Die Ermessensregelung nach § 99 
Abs. 1 Satz 3 SGB IX (neu) ist hier zwar grund-
sätzlich ein erster Schritt, löst aber nicht das Prob-
lem des berechtigten Personenkreises. Hierzu 
müssen Alternativen entwickelt werden, wie z.B. 
die bereits diskutierte Heranziehung bisheriger 
Definitionen in einer bestimmten Übergangsphase. 

─ Die Schnittstellenproblematik (eines der größten 
Defizite in unseren sozialen Sicherungssystemen) 
zwischen den Leistungen der Pflegeversicherung, 
der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe 
muss wesentlich besser gelöst werden. Dafür 
muss § 91 Abs. 3 SGB IX (neu) umformuliert wer-
den. Die Zuordnung zur Pflege oder Eingliede-
rungshilfe hat nach dem individuellen Bedarf und 
nicht pauschal zu erfolgen. 

─ Der Teilhabe- und Pflegebedarf in allen Lebensbe-
reichen und den verschiedenen Wohnformen muss 
umfassend gedeckt werden. Dies ist beim Ver-
hältnis von Eingliederungshilfe und Pflegeleistun-
gen zu berücksichtigen. 

─ Die Teilhabe am Arbeitsleben insbesondere auch 
für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf 
darf nicht durch die Zugangsbeschränkung der 
Werkstätten für Menschen mit Behinderung (Min-
destmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeit) be-
schränkt werden. 

─ Es ist sicherzustellen, dass die anderen Leistungs-
anbieter neben den Werkstätten, die gleichen ho-
hen Qualitätsstandards zu erfüllen haben wie die 
Werkstätten. Dies gilt auch für die Anwendung der 
Werkstätten-Mitwirkungsverordnung (WMVO). 

─ Sichergestellt werden muss auch, dass die Men-
schen mit Behinderung in geeigneter Form wei-
terhin beim Teilhabeplanverfahren Mitsprachemög-
lichkeiten erhalten. Zur Unterstützung des Ge-
samtplanverfahrens ist zu gewährleisten, dass 
Fachausschüsse in ihrer jetzt existierenden Form 
und Funktion aufrechterhalten bleiben. Dazu müs-
sen auch von Seiten des Freistaats Bayern die 
entsprechenden Voraussetzungen im Rahmen der 
gesetzlichen Möglichkeiten getroffen werden. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkt 13 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten, eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die 

gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. 

Anlage 1)

Bevor wir abstimmen, weise ich noch auf Folgendes hin: Der Ausschuss für Verfas

sung, Recht und Parlamentsfragen hat in seiner Sitzung am 13. Dezember die an 

Nummer 3 stehende Verfassungsstreitigkeit zum Volksbegehren "Nein zu CETA!" be

raten und seine Beschlussempfehlung hierzu auf Drucksache 17/14778 abgegeben. 

Der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst hat gestern die Beratungen zu den Listen

nummern 16 bis 19 abgeschlossen und ebenfalls seine Beschlussempfehlungen ab

gegeben. Die Voten sind in der für Sie aufgelegten Liste enthalten. Wir kommen zur 

Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen 

Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – Keine. 

Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit übernimmt der Landtag die Voten.

Protokollauszug
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